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Satzung zur Regelung von Aufwandsentschädigungen für 

Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Patersdorf 

Vom 07.03.2025 

Die Gemeinde Patersdorf erlässt aufgrund von Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) 

folgende 

 

Satzung 

§ 1 

Grundsatz 

(1) Der in der Ortsfeuerwehr ehrenamtlich tätige Feuerwehrgerätewart und 

Atemschutzgerätewart erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung (Art 11 Abs. 1 

Satz 2 BAyFwG). 

(2) Mit den Zahlungen nach Abs. 1 sind die mit der Wahrnehmung des Ehrenamtes 

verbundenen persönlichen Aufwendungen und notwendigen Auslagen abgegolten. 

 

§ 2 

Zahlungsweise der Aufwandsentschädigung 

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt bargeldlos. Sie wird monatlich im Voraus 

auf das Konto des jeweiligen Funktionsträgers überwiesen (Art. 11 Abs. 4 BayFwG). 

 

§ 3 

Ruhen der Aufwandsentschädigung 

Die Aufwandsentschädigung ruht mit Beginn des dritten Monats, wenn das Ehrenamt 

ununterbrochen die vorangegangenen zwei Monate nicht wahrgenommen wurde (Art. 11 

Abs. 3 Satz 1 BayFwG) 

 

§ 4 

Höhe der Aufwandsentschädigung 

(1) Feuerwehrgerätewarte: 

Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung beträgt für den Gerätewart der 

Feuerwehr Patersdorf 20 % der regulären gesetzlichen Entschädigung für den 1. 

Feuerwehrkommandanten. 



(2) Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung beträgt für den 

Atemschutzgerätewart je Gerät 2,00 Euro. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit dem 01.04.2025 in Kraft. 

 

Patersdorf, 07. März 2025 

GEMEINDE PATERSDORF 

                                            -S- 

-Muhr- 

1. Bürgermeister 

 

Erlassen mit GR-Beschl. Nr. 3 vom 06.03.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekanntmachungsvermerk: 

Bayer. Verordnung zur Ausführung kommunalrechtlicher Vorschriften  

– BayKommV - vom 10.12.2023 (GVBl. 2023 S. 655) 

 

I. Die vom Gemeinderat Patersdorf in der Sitzung am 06.03.2025 beschlossene Satzung 
zur Regelung von Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte in der Gemeinde 
Patersdorf ist nicht genehmigungspflichtig. 

 

II. Diese Satzung wurde am 07.03.2025 ausgefertigt. Die Satzung wurde am 10.03.2025 
in der Verwaltung der Gemeinde zu jedermanns Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf 
wurde durch Anschlag an der Amtstafel hingewiesen. Der Anschlag wurde am 
11.03.2025 angeheftet und am 14.04.2025 wieder abgenommen. Die Satzung tritt am 
01.04.2025 in Kraft. 

 

III. Nach Ablauf der Bekanntmachungsfrist erhielt das Landratsamt Regen eine 
beglaubigte Abschrift der o. a. Satzung mit Bekanntmachungsvermerk. 

 

IV. Die gemeindliche Satzungssammlung wurde ergänzt. 
 

 

 

Patersdorf, den 12. April 2025 

GEMEINDE PATERSDORF 

                                                -S- 

-Muhr- 

1. Bürgermeister 

 

 

 


